
Auszug aus dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) 

§ 40 
Amtsverschwiegenheit 

(1) Ehrenamtlich Tätige haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Ge
setz oder dienstliche Anordnung vorgeschrieben oder der Natur der Sache nach erfor
derlich ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 
Von dieser Verpflichtung werden ehrenamtlich Tätige auch nicht durch persönliche Bin
. dungen befreit. Sie dürfen die Kenntnis von Angelegenheiten, über die sie verschwie
gen zu sein haben, nicht unbefugt verwerten. Sie dürfen ohne Genehmigung über sol
che Angelegenheiten weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärun
gen abgeben. Die Genehmigung wird für ihre Mitglieder von der Vertretung erteilt. Bei 
den übrigen ehrenamtlich Tätigen erteilt der Hauptausschuss die Genehmigung; er 
kann diese Zuständigkeit auf die Hauptverwaltungsbeamtin oder den Hauptverwal
tungsbeamten übertragen. 

(2) Wer die Pflichten nach Absatz 1 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, handelt 
ordnungswidrig, wenn die Tat nicht nach § 203 Abs. 2 oder nach § 353b des Strafge
setzbuchs (StGB) bestraft werden kann; § 39 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 41 
Mitwirkungsverbot 

(1) Ehrenamtlich Tätige dürfen in Angelegenheiten der Kommunen nicht beratend oder 
entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nach
teil für folgende Personen bringen kann: 

1. 	 sie selbst, 

2. 	 ihre Ehegattin, ihren Ehegatten, ihre Lebenspartnerin oder ihren Lebens
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 

3. 	 ihre Verwandten bis zum dritten oder ihre Verschwägerten bis zum zweiten 
Grad während des Bestehens der Ehe oder der Lebenspartnerschaft im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

4. 	 eine von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretene Person. 

Als unmittelbar gilt nur derjenige Vorteil oder Nachteil, der sich aus der Entscheidung 
selbst ergibt, ohne dass, abgesehen von der Ausführung von Beschlüssen nach § 85 
Abs. 1 Nr. 2, weitere Ereignisse eintreten oder Maßnahmen getroffen werden nlÜssen. 
Satz 1 gilt nicht, wenn die ehrenamtlich Tätigen an der Entscheidung der Angelegenheit 
lediglich als Angehörige einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe beteiligt sind, deren 
gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Sätze 1 und 2 gilt auch für ehrenamtlich Tätige, die ge
gen Entgelt bei einer natürlichen oder juristischen Person des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder einer Vereinigung beschäftigt sind, wenn die Entscheidung diesen Dritten 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 Sätze 1 und 2 gilt nicht für 



1. 


-2


